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./ Begründung ($ 9 Ab 8 BBauG)

zum Bebauungsplan der Stadt Deidesheim Buh].TscheF Park

4 Erfordernisse, Zweck ynd 4j:ß! des Bebauung8p]-ares
Im Stadtgebiet sind baureihe Grundstücke erschöpft. Um dem

dringenden Bedarf bebaubaz'er Grundstücke gerecht zu werden,
wurde unter Abv/ägung der öffentlichen und privaten Be].arge
beschlo.säen, den Bebauungsplan aufzustellen und mit dessen
Verwirk]-ichung sofort zu beginnen. Er enthält nur soweit
erforderlich Festsetzungen zur städtebau].lehen Ordnung des
im Geltungsbereich liegenden Stadtgebietes und er entspricht
dem aufgeste]]ten F].ächennutzungsplan., r3\

2. l.aae deE Plal111p:g.ggebietes im größeren Raum

Das P[anun.gsgebi.et wird im Osten durch die B],eichstraße
PI.-Nr. 447/7 und im \N'esten durch die Habergartenstraße
PI.-Nr. 520/4, der südlichen Angrenzer der PI.-Nr.: 577/0,
)'x'x, 'b't'tlG, '3't'tl'z, 5'tll's, 's't'tl't, '5sol'z, '5B\l\ , 'b8sl\ , '5B-5,

5849 585/1 sowie der nördlichen Angrenzer der PI-Nr.: 565/4,
565/39 565/2 565, 564/3, 564/4, 564, 563/2, 563/3,56Z be-
nz'e n z t .

Beschaffenheit des Planungsgebietes - Grundstücke
Es ist ein fast vö].].ig ebenes, für landwirtschaftliche
Nutzungsarten nicht besonders geeignetes Gelände.
Das Geländeniveau biegt ca. 0,80 m zu den jetzigen Ersch]-ies
sungostraßen, Habergartenstraße und Bleichstraße, höher
Das Planungsgebiet umfaßt die Grundstücke PI.-Nr. : 591/1 und
573

4 }ilaßnahpgB gur Bodenordnung
Der Bebauungsplan bildet die Grund]-age für die Teilung dor im
Ge].tunëiBbereich liegenden Grundstücke. Die Gemeinde kann nach
l.maßgabe eine Umlegung anordnen und soweit erforderlich durch-
führen ].assen. Die Flächen flip den Gemeindebedarf gina in das
Eigentum der Gemeinde zu übertragen.
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/ Si.cherung der Ersghließun

Die Anlagen für Strom, V/asset und Abvrasser, sowie Straßenausbau,
werden entsprechend den Erfordernissen der Bebauung und des Ver-
kehrs hergeste[[t und so]]en bis zur Fertigste].dung der baulichen
An].aßen benutzbar sein .

6 XJQgtenante i l der Gene hde

Die Ersch].meßung dbs Bebauungsgebietes wird vom Bauträger in
eigener Regie durchgeführt. So\reif öffentliche Flächen herge-
stellt verden, überm.rnmt diese nach endgültiger Fertigstellung
die Stadt in ihre Unterhaltung
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Die Begründung hat mit dem Bebauungsplan in der Zeit vom .#'l:'l't. :ka-
bis ir2.ßslq 't(!. öffentlich ausgelesen.


